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 2. Bericht
 des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung
 (1. Ausschuss)

 zu den Überprüfungsverfahren nach §  44c Absatz 1 des Abgeordnetengesetzes
 (AbgG)

 Überprüfung auf eine Tätigkeit oder politische Verantwortung
 für das Ministerium für Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit
 der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
 I. Rechts- und Verfahrensgrundlagen

 Auch  in  der  17.  Wahlperiode  überprüft  der  1.  Ausschuss  Mit-
 glieder  des  Deutschen  Bundestages  auf  der  Grundlage  des
 §  44c  des  Abgeordnetengesetzes  (AbgG)  (siehe  Anlage  1)
 auf  eine  Tätigkeit  oder  politische  Verantwortung  für  das  Mi-
 nisterium  für  Staatssicherheit/Amt  für  Nationale  Sicherheit
 der  ehemaligen  DDR.  Dieser  Vorschrift  liegt  der  Gedanke
 zugrunde,  dass  grundsätzlich  jedes  Mitglied  des  Bundes-
 tages  selbst  entscheiden  soll,  ob  es  sich  auf  eine  Tätigkeit
 oder  politische  Verantwortung  für  den  Staatssicherheits-
 dienst  der  ehemaligen  DDR  überprüfen  lassen  will.  Dement-
 sprechend  bestimmt  §  44c  Absatz  1  AbgG  als  Regelfall,  dass
 solche  Überprüfungen  nur  auf  einen  entsprechenden  Antrag
 des  jeweiligen  Mitglieds  des  Deutschen  Bundestages  durch-
 geführt  werden.  Lediglich  dann,  wenn  der  1.  Ausschuss  mit
 einer  Mehrheit  von  zwei  Dritteln  seiner  Mitglieder  das  Vor-
 liegen  von  konkreten  Anhaltspunkten  für  den  Verdacht  einer
 Stasi-Verstrickung  feststellt,  erfolgt  die  Überprüfung  gemäß
 §  44c  Absatz  2  AbgG  auch  ohne  Zustimmung  des  betroffe-
 nen Mitglieds.

 Die  gesetzliche  Regelung  wird  durch  die  vom  Plenum  be-
 schlossenen  „Richtlinien  zur  Überprüfung  auf  eine  Tätigkeit
 oder  politische  Verantwortung  für  das  Ministerium  für
 Staatssicherheit/Amt  für  Nationale  Sicherheit  der  ehemali-
 gen  Deutschen  Demokratischen  Republik“  (siehe  Anlage  2)
 sowie  die  vom  1.  Ausschuss  beschlossene  „Absprache  zur
 Durchführung  der  Richtlinien  gemäß  §  44c  AbgG“  (siehe

 Anlage  3)  ergänzt.  Für  die  17.  Wahlperiode  hat  der  Deutsche
 Bundestag  die  Richtlinien  in  seiner  1.  Sitzung  am  27.  Okto-
 ber  2009  übernommen  (Drucksache  17/1);  der  1.  Ausschuss
 hat  die  Absprache  in  seiner  2.  Sitzung  am  3.  Dezember  2009
 erneut  in  Kraft  gesetzt  (vgl.  Amtliche  Bekanntmachung  des
 Präsidenten  vom  3.  Dezember  2009).  Zur  Entwicklungsge-
 schichte  der  für  das  Überprüfungsverfahren  maßgeblichen
 Rechts-  und  Verfahrensvorschriften  vgl.  u.  a.  den  Bericht  des
 1. Ausschusses auf Bundestagsdrucksache 14/3228.

 II. Ergebnisse

 Zu  Beginn  der  17.  Wahlperiode  haben  zunächst  473  Mitglie-
 der  des  Deutschen  Bundestages  eine  Überprüfung  auf  eine
 mögliche  Tätigkeit  oder  politische  Verantwortung  für  das
 Ministerium  für  Staatssicherheit/Amt  für  Nationale  Sicher-
 heit  der  ehemaligen  DDR  beantragt.  Diese  Überprüfungs-
 verfahren  sind  Anfang  September  2011  abgeschlossen  und
 in  der  Bundestagsdrucksache  17/6917  veröffentlicht  wor-
 den.

 Seit  Abschluss  der  im  o.  g.  Bericht  genannten  Überprüfun-
 gen  sind  weitere  acht  Anträge  auf  eine  freiwillige  Überprü-
 fung  gestellt  worden.  Gemäß  den  Richtlinien  ist  der  Bundes-
 beauftragte  für  die  Unterlagen  des  Staatssicherheitsdienstes
 der  ehemaligen  Deutschen  Demokratischen  Republik  zu
 jedem  Einzelfall  um  Mitteilung  von  Erkenntnissen  aus  ihren
 Unterlagen gebeten worden.
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Die Überprüfungsverfahren haben zu folgenden Ergebnissen
geführt:

In keinem Fall war eine hauptamtliche oder inoffizielle Tä-
tigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit/Amt für Na-
tionale Sicherheit (Nummer 6 der Absprache –Feststellungs-
kriterien – in Verbindung mit § 6 Absatz 4 Nummer 1 und 2
des Stasi-Unterlagen-Gesetzes – StUG) festzustellen.

Von den überprüften Mitgliedern des Bundestages erklärten
sieben, dass sie in diesem Bericht mit einer namentlichen Er-
wähnung einverstanden sind (vgl. Anlage 4); ein Mitglied
wünschte dies nicht.
Berlin, den 6. September 2013

Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung

Thomas Strobl (Heilbronn)
Vorsitzender
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Anlage 1
§ 44c des Abgeordnetengesetzes (AbgG)

Überprüfung auf Tätigkeit oder politische
Verantwortung für das Ministerium für

Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
(1) Mitglieder des Bundestages können beim Präsidenten
schriftlich die Überprüfung auf eine hauptamtliche oder in-
offizielle Tätigkeit oder politische Verantwortung für den
Staatssicherheitsdienst der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik beantragen.

(2) Eine Überprüfung findet ohne Zustimmung statt,
wenn der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Ge-
schäftsordnung das Vorliegen von konkreten Anhaltspunk-
ten für den Verdacht einer solchen Tätigkeit oder Verantwor-
tung festgestellt hat.

(3) Das Verfahren wird in den Fällen der Absätze 1 und 2
vom Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäfts-
ordnung durchgeführt.

(4) Das Verfahren zur Feststellung einer Tätigkeit oder
Verantwortung für das Ministerium für Staatssicherheit/Amt
für Nationale Sicherheit der ehemaligen Deutschen Demo-
kratischen Republik legt der Deutsche Bundestag in Richt-
linien fest.
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Anlage 2
Richtlinien zur Überprüfung auf eine Tätigkeit oder politische Verantwortung für
das Ministerium für Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik vom 13. Dezember 1991 (BGBl. 1992 I S. 76),
zuletzt geändert durch Beschluss vom 18. Oktober 2005, Bekanntmachung vom
21. Oktober 2005, BGBl. 2005 I S. 3094), für die 17. Wahlperiode in der 1. Sitzung
des Deutschen Bundestages am 27. Oktober 2009 übernommen
Gemäß § 44c* des Abgeordnetengesetzes werden die fol-
genden Richtlinien erlassen:

1. Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Ge-
schäftsordnung (1. Ausschuss) ist zuständig für Überprü-
fungen gemäß § 44c des Abgeordnetengesetzes.

Dem 1. Ausschuss sind die Mitteilungen des Bundes-
beauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Re-
publik (Bundesbeauftragter) und sonstige Unterlagen zur
Überprüfung eines Mitgliedes des Bundestages unmittel-
bar zuzuleiten.

Er kann aus seiner Mitte Mitglieder mit der Durchsicht
von Unterlagen beauftragen.

Entscheidungen nach § 44c Absatz 2 des Abgeordneten-
gesetzes, Entscheidungen über Ersuchen um zusätzliche
Auskünfte des Bundesbeauftragten und Entscheidungen
zur Feststellung des Prüfungsergebnisses trifft der
1. Ausschuss mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner
Mitglieder.

2. Das betroffene Mitglied kann Einsicht in die beim
1. Ausschuss befindlichen Unterlagen verlangen. Es
kann sich einer Vertrauensperson bedienen.

Im Übrigen dürfen Einsicht in die zu den Überprüfungs-
verfahren geführten Akten des 1. Ausschusses nur die
Ausschussmitglieder sowie die mit der Bearbeitung der
Vorgänge befassten Sekretariatsmitarbeiter nehmen.

Bei den Beratungen des 1. Ausschusses zu den Überprü-
fungsverfahren ist das Zutrittsrecht für Mitglieder des
Bundestages auf die ordentlichen Ausschussmitglieder
und deren Stellvertreter beschränkt. Der 1. Ausschuss
kann im Einzelfall Ausnahmen beschließen.

3. Der Präsident des Bundestages ersucht den Bundesbeauf-
tragten um Mitteilung von Erkenntnissen aus seinen Un-
terlagen über ein Mitglied des Bundestages und um
Akteneinsicht, falls dieses Mitglied des Bundestages es
verlangt.

Er ersucht den Bundesbeauftragten auch, falls der 1. Aus-
schuss konkrete Anhaltspunkte für den Verdacht einer
hauptamtlichen oder inoffiziellen Tätigkeit oder politi-
schen Verantwortung eines Mitgliedes des Bundestages
für das Ministerium für Staatssicherheit/Amt für Natio-
nale Sicherheit (MfS/AfNS) der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik festgestellt hat.

Das Mitglied des Bundestages ist über das Ersuchen in
Kenntnis zu setzen.

4. Der 1. Ausschuss trifft auf Grund der Mitteilungen des
Bundesbeauftragten und auf Grund sonstiger ihm zuge-
leiteter oder von ihm beigezogener Unterlagen die Fest-
stellung, ob eine hauptamtliche oder inoffizielle Mit-
arbeit oder eine politische Verantwortung für das Minis-
terium für Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit
(MfS/AfNS) der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik als erwiesen anzusehen ist.

5. Vor Abschluss der Feststellungen gemäß Nummer 4 sind
die Tatsachen dem betroffenen Mitglied des Bundestages
zu eröffnen und mit ihm zu erörtern.

Der Vorsitzende des 1. Ausschusses unterrichtet den Prä-
sidenten des Bundestages und den Vorsitzenden derjeni-
gen Fraktion oder Gruppe, der das betroffene Mitglied
des Bundestages angehört, über die beabsichtigte Fest-
stellung des 1. Ausschusses.

6. Die Feststellung des 1. Ausschusses über ein Mitglied
des Bundestages wird unter Angabe der wesentlichen
Gründe als Bundestagsdrucksache veröffentlicht. In die
Bundestagsdrucksache ist auf Verlangen eine Erklärung
des betroffenen Mitgliedes des Bundestages in angemes-
senem Umfang aufzunehmen.

* Vergleiche Sechsundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Abgeord-

netengesetzes vom 22. August 2005 (BGBl. I S. 2482).
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Anlage 3
 Absprache  im  Ausschuss  für  Wahlprüfung,  Immunität  und  Geschäftsordnung  zur
 Durchführung der Richtlinien gemäß §  44c des Abgeordnetengesetzes, für die
 17. Wahlperiode in der 2.  Sitzung des Ausschusses am 3.  Dezember 2009
 übernommen
 1.  Einzelfallüberprüfung

 Die  Einzelfallüberprüfung  übernehmen  Berichterstatter-
 gruppen.

 Die  Berichterstattergruppen  bestehen  jeweils  aus  dem
 Vorsitzenden  und  seinem  Stellvertreter  sowie  je  einem
 Mitglied der Fraktionen und Gruppen.

 Es  werden  vier  Berichterstattergruppen  gebildet.  Die  Zu-
 weisung  der  Überprüfungsvorgänge  an  die  einzelnen
 Gruppen nimmt der Ausschussvorsitzende vor.

 Jedes  Mitglied  des  Ausschusses  kann  sich  an  der  Akten-
 einsicht beim Bundesbeauftragten beteiligen.

 Den  Bericht  der  Berichterstattergruppe  und  den  Entwurf
 des  Entscheidungsvorschlages  für  den  Einzelfall  an  den
 Ausschuss legt der Vorsitzende vor.

 Die  Feststellung  des  Ausschusses  wird  vom  Vorsitzenden
 ausgefertigt.

 2.  Anhörung des Betroffenen

 Termin  und  Ort  bestimmt  der  Vorsitzende,  er  gibt  dies  in
 einer Ausschusssitzung bekannt.

 Die  Anhörung  wird  von  der  Berichterstattergruppe
 durchgeführt;  jedes  Ausschussmitglied  kann  teilnehmen.

 Die  Einladung  erfolgt  schriftlich  mit  dem  Hinweis,  dass
 das  betroffene  Mitglied  des  Bundestages  vorher  Einsicht
 in die Akten des Ausschusses nehmen kann.

 Das  betroffene  Mitglied  des  Bundestages  kann  nach  Ende
 der  Anhörung  dem  Ausschuss  eine  schriftliche  Stellung-
 nahme  zuleiten.  Ob  und  inwieweit  diese  Stellungnahme
 für  die  Antragstellung  gemäß  Nummer  5  der  Richtlinien
 bewertet  wird,  muss  zum  Zeitpunkt  der  Abfassung  der
 Beschlussempfehlung entschieden werden.

 3.  Überprüfung von Amts wegen

 Die  Überprüfung  von  Mitgliedern  des  Bundestages  ge-
 mäß  §  44c  Absatz  2  AbgG  kann  von  jedem  Ausschuss-
 mitglied beantragt werden.

 Dem Antrag sind Belegmaterialien beizufügen.

 Der  Vorsitzende  unterrichtet  den  Ausschuss  über  Anre-
 gungen anderer Mitglieder des Bundestages.

 4.  Aktenaufbewahrung und Akteneinsicht

 Die  Originale  bleiben  im  Sekretariat.  Sie  können  dort  von
 jedem Ausschussmitglied eingesehen werden.

 Für  das  Überprüfungsverfahren  werden  grundsätzlich
 nur  zwei  Kopien  gezogen,  die  ebenfalls  im  Sekretariat

 verbleiben.  Der  Ausschuss  kann  beschließen,  den  Be-
 richterstattern  für  ihre  Arbeit  außerhalb  der  Sekretariats-
 räume  jeweils  eine  weitere  Kopie  zur  Verfügung  zu  stel-
 len.

 Einsicht  in  die  Akten  des  Ausschusses  wird  dem  betrof-
 fenen  Mitglied  des  Bundestages  nur  in  den  Räumen  des
 Ausschusses  gewährt.  Bei  der  Einsichtnahme  müssen  der
 Vorsitzende  oder  von  ihm  beauftragte  Mitglieder  des
 Ausschusses  oder  des  Sekretariats  anwesend  sein.  Ano-
 nymisierte  Kopien  werden  dem  betroffenen  Mitglied  des
 Bundestages  auf  Verlangen  ausgehändigt.  Aufzeichnun-
 gen  kann  sich  das  betroffene  Mitglied  des  Bundestages
 anfertigen.

 5.  Öffentlichkeit

 Die  Mitglieder  des  Ausschusses  sind  zur  Verschwiegen-
 heit  über  schutzwürdige  persönliche  Daten  überprüfter
 Abgeordneter verpflichtet.

 Presseerklärungen  über  die  inhaltliche  Bewertung  von
 Einzelfällen werden nicht abgegeben.

 Hörfunk-  und  Fernsehaufzeichnungen  im  Sitzungssaal
 während der Sitzungen und Gespräche sind unzulässig.

 6.  Feststellungskriterien

 Feststellungskriterien für den Ausschuss sind:

 A.  hauptamtliche  Tätigkeit  für  das  MfS/AfNS  (vgl.  §  6
 Absatz 4 Nummer 1 StUG);

 B.  inoffizielle  Tätigkeit  für  das  MfS/AfNS  (vgl.  §  6  Ab-
 satz 4 Nummer 2 StUG);

 von  dieser  kann  in  der  Regel  insbesondere  dann  aus-
 gegangen werden,

 I.  wenn  eine  unterzeichnete  Verpflichtungserklä-
 rung  vorliegt,  es  sei  denn,  es  liegt  Geringfügig-
 keit  („Bagatellfall“)  nach  §  19  Absatz  8  Num-
 mer  2  StUG  vor  oder  ein  tatsächliches  Tätigwer-
 den  kann  wegen  fehlender  Unterlagen  nicht  fest-
 gestellt werden,

 II.  wenn  nachweislich  Berichte  oder  Angaben  über
 Personen  außerhalb  offizieller  Kontakte  geliefert
 wurden,

 III.  wenn  ein  Tätigwerden  für  das  MfS/AfNS  auf
 sonstige  Weise  zweifelsfrei  belegt  wird;  Indizien
 hierfür sind beispielsweise

 a)  die  nachgewiesene  Entgegennahme  von  Zu-
 wendungen,  Vergünstigungen,  Auszeichnun-
 gen oder Vergleichbarem,
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b)  eine  nachgewiesene  Eintragung  in  den  Kar-
 teien, insbesondere

 –  falls  unterschiedliche  Registriernachweise
 miteinander korrelieren,

 –  korrelierende  Registriernachweise  auf  eine
 längere  Zeit  der  inoffiziellen  Zusammen-
 arbeit hindeuten,

 –  oder  während  der  Dauer  der  Erfassung  die
 Führungsoffiziere wechselten;

 IV.  von  dieser  Indizwirkung  kann  in  der  Regel  dage-
 gen  nicht  ausgegangen  werden,  wenn  Hinweise
 darauf  bestehen,  dass  Unterlagen  zu  Lasten  Be-
 troffener manipuliert worden sind;

 C.  politische  Verantwortung  für  das  MfS/AfNS  oder  sei-
 ne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

 D.  Sind  durch  eine  Tätigkeit  oder  politische  Verantwor-
 tung  für  das  MfS/AfNS  Einzelpersonen  nachweislich
 weder  mittelbar  noch  unmittelbar  belastet  oder  be-
 nachteiligt  worden,  ist  dies  in  die  Feststellungen  auf-
 zunehmen.
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Anlage 4
 Mitglieder des Deutschen Bundestages, die ein Überprüfungsverfahren nach
 §  44c Absatz  1 des Abgeordnetengesetzes beantragt haben
 Die  Liste  führt  die  seit  dem  Bericht  vom  6.  September  2011
 (Bundestagsdrucksache  17/6917)  überprüften  Mitglieder
 des  Deutschen  Bundestages  auf,  die  einer  Veröffentlichung
 ihrer  Namen  zugestimmt  haben  und  die  zum  Stichtag  12.  Ja-
 nuar  1990  das  18.  Lebensjahr  vollendet  hatten  (§§  20,  21  des
 Stasi-Unterlagen-Gesetzes).

 –  Drexler, Gerhard

 –  Groneberg, Gabriele

 –  Hellmich, Wolfgang

 –  Klug, Astrid

 –  Dr. Priesmeier, Wilhelm

 –  Sawade, Annette

 –  Wagner (Schleswig), Arfst.
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